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Marburg, Dezember 2011 
 
 

M a n d a n t e n b r i e f  I V / 2 0 1 1  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen. 
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wünschen, 
bitten wir um Mitteilung Ihrer Email-Adresse an 
maren.weichsel@grebing-partner.de. 

 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine frohe 
Advents- und Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins kommende Jahr.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Grebing Wagner Boller & Partner 
 
 
 
 

Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  
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Termine Januar – März 2012 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

10.01.2012 13.01.2012 06.01.2012 

dto. 10.02.2012 13.02.2012 07.02.2012 
dto. 12.03.2012 15.03.2012 09.03.2012 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.01.2012 13.01.2012 06.01.2012 
dto. 10.02.2012 13.02.2012 07.02.2012 
dto. 12.03.2012 15.03.2012 09.03.2012 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 12.03.2012 15.03.2012 09.03.2012 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 12.03.2012 15.03.2012 09.03.2012 

Gewerbesteuer 15.02.2012 20.02.2012 10.02.2012 
Grundsteuer 15.02.2012 20.02.2012 10.02.2012 
Sozialversicherung5 27.01.2012 entfällt Entfällt 
dto. 24.02.2012 entfällt entfällt 
dto. 28.03.2012 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorge-

zogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor 
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 

Steuervereinfachungsgesetz: 
 

Kinderbetreuungskosten zukünftig einheitlich abziehbar 
 
Ab dem 1.1.2012 sind Kinderbetreuungskosten nicht mehr wie Werbungskosten/Betriebsausgaben1 abziehbar, sondern 
werden einheitlich steuerlich als Sonderausgaben2 berücksichtigt. An der Höhe der berücksichtigungsfähigen Aufwen-
dungen (zwei Drittel, bis zu 4.000 € pro Kind) ändert sich nichts. 
 
Vorteil für Eltern: Es kommt nicht mehr auf das Vorliegen persönlicher Anspruchsvoraussetzungen (Erwerbstätigkeit, 
Krankheit oder Behinderung) an, und diese müssen dementsprechend auch nicht mehr nachgewiesen werden. 
 
Möglicher Nachteil für berufstätige Eltern: Betreuungskosten mindern als Sonderausgaben nicht mehr die Einkünfte. Da 
die Einkünfte oftmals Grundlage für Kindergarten-Gebührenordnungen sind, können sich die Kindergartengebühren 
erhöhen. 
1 § 9c EStG  
2 § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
 
 

Keine Einbeziehung abgeltend besteuerter Einkünfte  
bei zumutbarer Belastung und beim Spendenabzug 

 
Abgeltend besteuerte Kapitaleinkünfte werden bei der Berechnung der zumutbaren Eigenbelastung1 sowie des Höchst-
betrags für das Spendenabzugsvolumen2 nicht mehr einbezogen3. Damit soll u. a  eine Benachteiligung von Rentnern 
und Pensionären, die Kapitaleinkünfte beziehen, ab 1.1.2012 vermieden werden. Die abgeltend besteuerten Einkünfte 
müssen dann in der Steuererklärung nicht mehr angegeben werden. 
1 § 33 Abs. 3 EStG  2 § 10 EStG 
3 § 2 Abs. 5b EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
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Änderung bei der Berechnung der Entfernungspauschale 
 
Für die Günstigerprüfung zwischen Entfernungspauschale und tatsächlichen Aufwendungen bei Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel kommt es ab dem Veranlagungszeitraum 2012 zur Festschreibung des Jahresprinzips1. Wer abwechselnd 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Pkw zur Arbeit fährt, muss dies zukünftig nicht mehr täglich nachweisen. Die 
Finanzämter prüfen nur noch jahresbezogen, ob für den Steuerzahler die Pendlerpauschale oder die Berücksichtigung 
der tatsächlichen Kosten günstiger ist. 
 
Die durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs2 eröffnete Möglichkeit, durch tageweise Prüfung die Fahrpreise für 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gesondert abzusetzen, soweit der Betrag die Entfernungspauschale über-
schreitet, besteht ab 1.1.2012 allerdings nicht mehr. 
1 § 9 Abs. 2 S. 2 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
2 BFH, Urt. v. 11.5.2005, VI R 40/04, BStBl 2005 II, S. 712, LEXinform 5000419 
 
 

Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 
 
Der Werbungskosten-Pauschbetrag für Arbeitnehmer wird von bislang 920 € auf 1.000 € erhöht1. Damit die Umsetzung 
bereits 2011 wirksam werden kann, wird der Erhöhungsbetrag von 80 € bei der Gehaltsabrechnung für Dezember 2011 
berücksichtigt. 
 
Hinweis für Elterngeldbezieher: Für vor dem 1.1.2012 geborene Kinder wird für die Ermittlung des Elterngeldes der alte 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag zugrunde gelegt. 
1 § 9a S. 1 Nr. 1a EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
 
 

Betriebsfortführungsfiktion bei Betriebsverpachtung und -unterbrechung 
 
Bei einer Betriebsunterbrechung1 oder Betriebsverpachtung im Ganzen2 gilt zukünftig der Betrieb solange als fortge-
führt, bis dem Finanzamt eine ausdrückliche Aufgabeerklärung eingereicht wird3. 
 
Damit werden die gesetzlichen Voraussetzungen für Fälle einer schleichenden Betriebsaufgabe bei verpachteten und 
ruhenden Gewerbebetrieben eindeutig normiert und die Besteuerung stiller Reserven sichergestellt. Der Steuerpflichtige 
kann eine Betriebsaufgabe zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt wählen, wenn die Erklärung spätestens drei Monate 
danach dem Finanzamt vorliegt. 
1 H 16 Abs. 2 EStH  2 H 16 Abs. 5 EStH 
3 § 16 Abs. 3b EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
 
 

Verbilligte Vermietung an Angehörige 
 
Die verbilligte Vermietung einer Wohnung gilt ab 1.1.2012 bereits dann als vollentgeltlich, wenn der Mietzins mindes-
tens zwei Drittel der ortsüblichen Miete beträgt1. Ein über diesen Betrag hinausgehender Mietzins gilt als vollentgeltlich 
und berechtigt zum ungekürzten Werbungskostenabzug; ein unter diesem Betrag liegender Mietzins führt zu einer ge-
nerellen Aufteilung der Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil. 
 
Die bislang in bestimmten Fällen notwendige Totalüberschussprognose entfällt dadurch. 
 
Praxishinweis: Wer bisher zwischen 56 und 66 % der ortsüblichen Miete erhoben hat, sollte zur Vermeidung von 
Nachteilen eine Anpassung des Mietzinses ab 1.1.2012 auf mindestens 66 % der ortsüblichen Miete in Erwägung zie-
hen. 
1 § 21 Abs. 2 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
(s. auch Seite 6. Punkt 2: Überprüfung der Miethöhe) 
 
 

Wegfall der Einkünftegrenze bei volljährigen Kindern 
 
Kindergeld und steuerliche Vergünstigungen wie Kinderfreibeträge, Ermittlung der zumutbaren Eigenbelastung, Schul-
geld oder Riesterzulagen werden bei volljährigen Kindern ab Veranlagungszeitraum 2012 ohne Einkommensgrenze 
gewährt. Dementsprechend verzichten Familienkasse und Finanzamt bei der Festsetzung des Kindergelds oder der 
steuerlichen Berücksichtigung der volljährigen, in Ausbildung befindlichen Kinder zukünftig auf eine Einkommensprü-
fung, die Eltern müssen sowohl im Rahmen des Kindergeldantrags als auch bei der Einkommensteuererklärung die 
Einkünfte und Bezüge ihrer volljährigen Kinder nicht mehr detailliert ermitteln und angeben. 
 
Eine schädliche Erwerbstätigkeit kann nur noch nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausübung und eines Erststudi-
ums oder in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten vorliegen, oder wenn eine Berufsausbildung 
mangels Ausbildungsplatzes nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann. Unschädlich ist aber, wenn die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit unter 20 Stunden liegt oder es sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis bzw. einen 
sog. Ein-Euro-Job handelt. 
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Änderung bei der Ehegattenveranlagung 
 
Das Veranlagungswahlrecht für Ehegatten wird neu geordnet. Bislang gab es sieben Veranlagungsarten (Einzelveranla-
gung mit Grund-Tarif, Verwitweten-Splitting oder Sonder-Splitting im Trennungsjahr, Zusammenveranlagung1 mit Ehe-
gatten-Splitting, getrennte Veranlagung mit Grund-Tarif, besondere Veranlagung mit Grund-Tarif oder Verwitwe-
ten-Splitting), künftig nur Einzel- oder Zusammenveranlagung. Die Wahl der Veranlagungsart ist für je einen Veranla-
gungszeitraum bindend und kann nachträglich nur geändert werden, wenn: 
 
· der Steuerbescheid aufgehoben, geändert oder berichtigt wird und 
· die Änderung bis zur Bestandskraft des Änderungs- oder Berichtigungsbescheides schriftlich oder elektronisch 

mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt worden ist und 
· sich bei Änderung der Veranlagungsart insgesamt weniger Steuern ergeben2. 
 
Die bisher mögliche freie (steueroptimale) Verteilung von Kosten entfällt. Künftig werden Sonderausgaben, außerge-
wöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigung nach § 35a den Ehegatten jeweils zur Hälfte zugerechnet oder die 
Ehegatten beantragen eine Zurechnung entsprechend der wirtschaftlichen Belastung. 
 
Die zumutbare Belastung bei den außergewöhnlichen Belastungen wird künftig nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte 
eines jeden Ehegatten bestimmt und nicht wie bisher bei der getrennten Veranlagung nach dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte beider Ehegatten3. 
Die besondere Veranlagung im Jahr der Eheschließung entfällt4. 
Das Verwitweten-Splitting5 kann künftig durch die Einzelveranlagung6 erreicht werden. 
Die Änderungen gelten ab der Steuererklärung für 20137. 
1 § 26 Abs. 1 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
2 § 26 Abs. 2 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
3 § 26 Abs. 2 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 4 § 26c EStG 
5 § 32 a Abs. 6 S. 1 Nr. 1 EStG 6 § 26a EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
7 § 52 Abs. 68 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
 
 

Geringere Anforderungen an elektronisch übermittelte Rechnungen 
 
Bisher gibt es für auf elektronischem Weg übermittelte Rechnungen hohe technische Anforderungen1. 
 
Zukünftig können auch elektronische Rechnungen, die z. B. per E-Mail, als PDF- oder Textdatei (als E-Mail-Anhang oder 
Web-Download) übermittelt werden, zum Vorsteuerabzug berechtigen, ohne dass es einer Signatur bedarf. 
 
Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. 
Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, im EDI-Verfahren, als PDF- oder Textdatei, per Computer-Telefax oder 
Fax-Server (nicht aber Standard-Telefax) oder im Wege des Datenträgeraustauschs übermittelt werden2. 
 
Zu gewährleisten sind die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit3. 
 
Unter Echtheit der Herkunft ist die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers zu verstehen. Der Inhalt ist unver-
sehrt, wenn die erforderlichen Angaben unverändert sind. 
 
Es sind keine technischen Verfahren, z. B. Signatur, mehr vorgegeben, die die Unternehmen verwenden müssen. Selbst 
die Übermittlung als schlichte E-Mail ohne Signatur reicht aus. Jeder Unternehmer muss festlegen, in welcher Weise er 
die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet. Dafür reicht 
es beispielsweise schon, die Rechnung mit der Bestellung und dem Lieferschein zu vergleichen. 
 
Die Inhalts- und Formatierungsdaten der elektronischen Rechnung sind auf einem unveränderbaren Datenträger zu 
speichern. Der Originalzustand der übermittelten Daten muss erkennbar sein. 
 
Die vorgenannten Änderungen sind erstmals auf Rechnungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgestellt 
werden, sofern die zugrunde liegenden Umsätze nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden4. 
 
Die Kehrseite der Erleichterungen ist, dass im Rahmen einer Umsatzsteuer-Nachschau auch elektronisch gespeicherte 
Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, andere Urkunden und elektronische Rechnungen auf Verlangen eingesehen 
werden können5. 
1 § 14 Abs. 3 UStG  2 § 14 Abs. 1 S. 8 UStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
3 §§ 14 Abs. 1 S. 2 bis 6, 14b Abs. 1 S. 2 UStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011  
4 § 27 Abs. 18 UStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetze 2011  
5 § 27b Abs. 2 UStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 
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Verstärkter Einsatz moderner Informationstechnik 

 
Künftig sollen alle dafür geeigneten Verwaltungsangelegenheiten möglichst abschließend über das Internet elektronisch 
erledigt werden können. Papierbasierte Verfahrensabläufe sollen soweit wie möglich durch elektronische Kommunikati-
on ersetzt werden. 
 
· Die Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer soll – wie die Körperschaftsteuererklärung – ab 2014 in 

elektronischer Form erfolgen können1. 
· Gerichte, Behörden und Notare können im Rahmen ihrer Anzeigepflichten bei der Beurkundung eines Grund-

stücksgeschäfts die Veräußerungsanzeigen und Verträge elektronisch übermitteln2. 
· Andere sichere Verfahren zur Übermittlung von Steuererklärungen neben der qualifizierten elektronischen Signa-

tur werden über den 31. Dezember 2011 hinaus zugelassen3. 
1 § 6 Abs. 7 Zerlegungsgesetz i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011  
2 § 22a GrEStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011  
3 § 87a Abs. 6 AO i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 

 
 

Strom/Energiesteuererstattung 2011 
 
Bei dem ab 01.01.2011 gültigen System zur Stromsteuervergünstigung gemäß § 9 b Stromsteuergesetz, handelt es sich 
um ein nachträgliches Entlastungsverfahren. Die Steuerentlastung müssen Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes bzw. landwirtschaftliche Betriebe zukünftig direkt beim zuständigen Hauptzollamt beantragen. 
Dabei ist zu beachten, dass die Steuerentlastung nur dann gewährt wird, wenn der Antrag spätestens bis zum 31. 
Dezember des Jahres eingeht das auf das Kalenderjahr folgt (also für Entlastungsjahr 2011 ist der Antrag bis spätes-
tens 31.12.2012 beim HZA zu stellen – Ausschlussfrist!!!), in dem der Strom entnommen worden ist. Ein Nachweis für 
die bezahlte Stromsteuer in Form einer Stromabrechnung ist dem Antrag beizulegen. 
 
Außerdem sind die Voraussetzungen für Steuervergünstigung neu ausgestaltet worden. Die Beträge der Steuerermäßi-
gung für „Unternehmen der Landwirtschaft bzw. des produzierenden Gewerbes“ wurden reduziert. Der Entlastungssatz 
wurde von 0,82 Ct/kWh auf 0,513 Ct/kWh herabgesetzt und wird gewährt, wenn die bezahlte Stromsteuer 250 € im 
Kalenderjahr übersteigt (Stromverbrauch oberhalb 12.200 kWh/Jahr).  
 
Auch beim Spitzenausgleich für besonders energieintensive Betriebe wird die Entlastung nicht mehr auf 95 % sondern 
auf 90 % der errechneten Energiesteuerbelastung gewährt, vorausgesetzt der Steuerbetrag übersteigt die Sockelgrenze 
von 1.000 Euro (ehemals 512,50 Euro).  
 
Die neuen Antragsformulare können beim Hauptzollamt angefordert, oder unter www.zoll.de, Formblatt 1453 herunter 
geladen werden. 
 
 

Außergewöhnliche Belastung: Aufwendungen für den Besuch  
einer Schule für Hochbegabte 

 
Aufwendungen für den Besuch einer Schule eines hochbegabten Kindes können als außergewöhnliche Belastung abge-
zogen werden, wenn der Schulbesuch medizinisch angezeigt ist. 
 
Eltern hatten die Kosten ihres Kindes für den Besuch einer Hochbegabtenschule in Schottland als außergewöhnliche 
Belastung geltend gemacht. Den Besuch hatte der Allgemeine Sozialdienst empfohlen, weil es in Deutschland für das 
unter einem bestimmten Syndrom leidende Kind keine entsprechende Schule gab. 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat auf seine neueste Rechtsprechung2 verwiesen, die den Nachweis einer Krankheit nicht mehr 
auf ein vor Beginn der Behandlung einzuholendes amts- oder vertrauensärztliches Gutachten oder eines Attests eines 
öffentlich-rechtlichen Trägers abhängig macht. 
 
Hinweis: Der Gesetzgeber will die günstige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs wieder aushebeln. Mit dem noch 
nicht verabschiedeten Steuervereinfachungsgesetz 2011 ist geplant, die Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten wieder 
durch Gutachten usw. nachzuweisen, die vor Beginn der Behandlung einzuholen sind. 
1 BFH, Urt. v. 12.5.2011, VI R 37/10, DStR 2011, S. 1504, LEXinform 0927972 
2 BFH, Urt. v. 11.11.2010, VI R 17/09 und VI R 16/09, DStR 2011, S. 115, LEXinform 0179856 
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Zeitpunkt des Entschlusses zur Betriebsaufgabe 
 
Eine Betriebsaufgabe setzt voraus, dass der Betriebsinhaber den Entschluss gefasst hat, seine Tätigkeit einzustellen und 
seinen Betrieb aufzulösen. Die Ausführungen dieses Entschlusses werden dadurch erkennbar, dass alle wesentlichen 
Betriebsgrundlagen innerhalb kurzer Zeit an verschiedene Abnehmer veräußert oder in das Privatvermögen überführt 
werden. 
 
Dieser Zeitraum beginnt nicht mit dem inneren Entschluss zur Betriebsaufgabe oder mit der Bekanntgabe eines solchen 
Entschlusses. Erst wenn konkrete Handlungen unternommen werden, die mit der Auflösung des Betriebs im Zusam-
menhang stehen, beginnt der Zeitraum für die Abwicklung der steuerbegünstigten Betriebsaufgabe zu laufen. Besonde-
re Bedeutung hat dies für Geschäftsvorfälle, die vor Beginn dieses Zeitraums abgewickelt werden. Solche Geschäfte 
sind dem laufenden Geschäftsbetrieb zuzurechnen und bleiben bei der Ermittlung des steuerbegünstigten Aufgabege-
winns unberücksichtigt. 
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs1) 
1 BFH, Beschl. v. 15.6.2011, IV B 143/09, LEXinform 5906263 
 
 

Überprüfung der Miethöhe zum 1.1.2012 bei verbilligter Vermietung 
 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte beträgt die Grenze 66 % 
der ortsüblichen Marktmiete1. Deshalb ist Folgendes zu beachten: 
 

· Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit den Mietein-
nahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 

· Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwendungen nur entspre-
chend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden.  

 
Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den üblichen Konditionen 
entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden Nebenkosten2. Insbesondere sollte 
die Höhe der Miete geprüft und zum 1.1.2012 ggf. angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußers-
ten Grenzen heranzugehen. Eine Totalüberschussprognose ist in allen Fällen nicht mehr erforderlich. 
 
Der Mietvertrag muss insbesondere bei Vermietung an Angehörige einem Fremdvergleich (Vermietung an fremde Drit-
te) standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird3. 
1 § 21 Abs. 2 EStG i. d. F. des Steuervereinfachungsgesetzes 2011, LEXinform 0436024 
2 BFH, Urt. v. 17.2.1998, IX R 30/96, BStBl 1998 II, S. 349, LEXinform 0145888; vgl. aber auch FG Baden-Württemberg, Urt. v. 
21.1.2000, 12 K 120/98, (rkr.), EFG 2000, S. 627, LEXinform 0553380 
3 BFH, Urt. v. 22.7.2003, IX R 59/02, BStBl 2003 II, S. 806, LEXinform 0816010 
 
 

Alterseinkünftegesetz gilt auch für Rentennachzahlungen 
 
Rentennachzahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Jahre vor 2005 können nicht mit dem Ertragsanteil, 
sondern müssen mit dem sogenannten Besteuerungsanteil angesetzt werden. Die Anwendung des Alterseinkünftege-
setzes auf Nachzahlungen einer Rente, deren Beginn vor 2005 liegt, ist verfassungsgemäß. 
 
Mit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes zum 1. Januar 2005 sind alle Zuflüsse einheitlich mit dem gesetzlich fest-
gelegten Besteuerungsanteil zu versteuern. Auch wenn eine Verzögerung bei der Auszahlung nicht dem Rentenempfän-
ger, sondern der auszahlenden Stelle anzulasten ist, ändert sich nichts an dieser Beurteilung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs1) 
1 BFH, Urt. v. 13.4.2011, X R 1/10, DB 2011, S. 1725, LEXinform 0927499 
 
 

Neue Regeln zur umsatzsteuerlichen Organschaft –  
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2011 

 
Bei den Voraussetzungen der finanziellen Eingliederung im Rahmen einer umsatzsteuerlichen Organschaft folgt die 
Finanzverwaltung dem Bundesfinanzhof1. Dieser hatte entschieden, dass eine Organschaft nur zu bejahen ist, wenn der 
Organträger (Kapital- oder Personengesellschaft) selbst - unmittelbar oder mittelbar - an der Organgesellschaft beteiligt 
ist. Eine Beteiligung nur des Gesellschafters des Organträgers an der Organgesellschaft reicht nicht aus, selbst wenn ein 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen den Gesellschaften besteht. 
 
Die Grundsätze zur finanziellen Eingliederung sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Allerdings gewährt die Finanz-
verwaltung eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2011. Für noch in 2011 ausgeführte Umsätze können Organträ-
ger und Organgesellschaft übereinstimmend nach den bisherigen Grundsätzen eine finanzielle Eingliederung annehmen. 
(Quelle: Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen2) 
1 BFH, Urt. v. 22.4.2010, V R 9/09, DStR 2010, S. 1277, DB 2010, S. 1384, LEXinform 0179636; Urt. v. 1.12.2010, XI R 43/08, DStR  
   2011, S. 623, DB 2011, S. 745, LEXinform 0179555 
2 BMF, Schr. v. 5.7.2011, IV D 2 – S 7105/10/10001, BStBl 2011 I, S. 703, DStR 2011, S. 1376, LEXinform 5233384 
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Kreditkündigung wegen unzureichender Offenlegung  
der wirtschaftlichen Verhältnisse 

 
Ein Kreditnehmer ist verpflichtet, seiner Bank nach deren Aufforderung Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die ihr eine 
objektive Beurteilung seiner aktuellen Vermögensverhältnisse ermöglichen sollen1. Kommt er dieser Verpflichtung nicht 
nach, ist die Bank zur Kündigung des Kreditverhältnisses jedenfalls dann berechtigt, wenn sie den Kreditnehmer un-
missverständlich auf dessen Mitwirkungspflichten hingewiesen und die Kündigung für den Fall der Nichtvorlage prüffä-
higer Unterlagen unter Fristsetzung angedroht hatte. Dabei ist unerheblich, ob zusätzlich zum Zeitpunkt der Kündi-
gungserklärung ein Kontensollsaldo vorlag und/oder der Kreditnehmer seine Tilgungsleistungen nur unregelmäßig erfüllt 
hatte. 
(Quelle: Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main2) 
1 § 18 KWG         2 OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 25.3.2011, 19 U 173/10, ZIP 2011, S. 999 
 
 

Das Finanzamt muss die vorzeitige Anforderung  
von Steuererklärungen begründen 

 
Steuererklärungen sind bei den Veranlagungssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatz-
steuer) fünf Monate nach Ablauf des Kalenderjahres abzugeben. Wird die Steuererklärung durch einen Angehörigen der 
steuerberatenden Berufe erstellt, wird die Frist allgemein bis zum 31.12. verlängert. Es bleibt den Finanzämtern vorbe-
halten, Erklärungen mit angemessener Frist auf einen Zeitpunkt vor Ablauf der allgemein verlängerten Frist anzufor-
dern. 
 
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf1 entschiedenen Fall forderte das Finanzamt von einem steuerlich beratenen 
Bürger die Einkommensteuererklärung 2010 im März 2011 vorzeitig an und setzte eine Frist bis Ende September 2011. 
Zur Begründung führte es aus, dass „aufgrund der Höhe der Einkünfte mit erheblichen steuerlichen Auswirkungen zu 
rechnen“ sei. Diese Begründung war dem Finanzgericht zu dürftig. Es hielt die Aufforderung zur vorzeitigen Abgabe der 
Steuererklärung mit dieser lapidaren Begründung für ermessensfehlerhaft. 
1 FG Düsseldorf, Urt. v. 29.7.2011, 12 K 2461/11, LEXinform 5012453 
 
 

Verfall von Urlaubsansprüchen auch nach längerer Krankheit möglich 
 
Ein Arbeitnehmer war in der ersten Jahreshälfte krank. In der zweiten Jahreshälfte nahm er die ihm für das Jahr zuste-
henden 30 Tage Urlaub. Danach machte er weitere 90 Arbeitstage Urlaub geltend, die ihm seiner Ansicht nach aus 
früheren Jahren noch zustanden. Seine Klage hatte keinen Erfolg. 
 
Das Bundesarbeitsgericht1 stellte klar, dass nicht genommener Urlaub am Ende des Urlaubsjahrs verfällt2. Dies gelte 
jedenfalls dann, wenn keine abweichenden einzel- oder tarifvertraglichen Regelungen bestehen und Arbeitnehmer nicht 
aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen, etwa aufgrund von Arbeitsunfähigkeit, an der Urlaubsnahme gehindert 
waren. Werde ein zunächst arbeitsunfähiger Arbeitnehmer im Kalenderjahr so rechtzeitig gesund, dass er in der 
verbleibenden Zeit seinen Urlaub nehmen kann, so gehe ein aus früheren Zeiträumen stammender nicht genommener 
Urlaubsanspruch genauso unter wie ein Anspruch aus dem laufenden Urlaubsjahr. 
1 BAG, Urt. v. 9.8.2011, 9 AZR 25/10, Pressemitteilung 64/11, LEXinform 0436767 
2 § 7 Abs. 3 BUrlG 
 
 

P-Konto schützt vor Kontopfändung 
 
Durch den Pfändungsschutz wird sichergestellt, dass Schuldner auch bei einer Pfändung ihres Arbeitseinkommens ihr 
Existenzminimum sichern und die gesetzlichen Unterhaltspflichten erfüllen können. Seit 1. Juli 2011 beträgt der un-
pfändbare Grundbetrag 1.028,89 € monatlich. Dieser Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfül-
len sind, um monatlich 387,22 € für die erste und um jeweils weitere 215,73 € für die zweite bis fünfte Person. Wenn 
Schuldner mehr verdienen als den so ermittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag ebenfalls ein 
bestimmter Anteil. 
 
Bei drohender Kontopfändung besteht für Kontoinhaber die Möglichkeit, ihr Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto 
(sog. P-Konto) umwandeln zu lassen. Beim P-Konto erhält der Schuldner ohne gerichtliches Verfahren einen automati-
schen Sockel-Pfändungsschutz in Höhe des unpfändbaren Freibetrags1. 
 
Ab 1. Januar 2012 ist das P-Konto die einzige Möglichkeit, Schutz gegen eine Kontopfändung zu erhalten; den Weg 
über das Vollstreckungsgericht gibt es dann nicht mehr. 
1 Pressemitteilung des BMJ vom 1.7.2011, LEXinform 0436644 
 


